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Vortrag an den Minister/innen/rat 

 

Die Österreichisch-Amerikanische Erziehungskommission hat ihren Budget- und Pro-

grammvorschlag für das Programmjahr 2018/2019 dem Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zur Genehmigung durch die österreichische 

Bundesregierung übermittelt. Dieser Programmvorschlag sieht folgende Regierungs-

beiträge zur Deckung des Gesamtbudgets von EUR 1,864.737,-- vor: 

 

EUR 799.729 von der österreichischen Bundesregierung:  

EUR 254.355: Österr. Regierungsbeitrag (BMBWF) 

EUR 350.000: Postgraduate-Stipendien für die USA (BMBWF) 

EUR 112.574: Postgraduate-Stipendien für die USA, Reserve aus den Vorjahren 

(BMBWF) 

EUR   37.800: Fulbright-Mach-Stipendien (BMBWF) 

EUR   40.000: Fremdsprachenassistent/innenaustauschprogramm (BMBWF) 

EUR     5.000: Fremdsprachenassistent/innenaustauschprogramm (Bundesministeri-

um für Nachhaltigkeit und Tourismus) 

 

Die Österreichisch-Amerikanische Erziehungskommission hat für das Studienjahr 

2018/2019 folgendes Programmbudget erstellt: 

 

  EUR 
Österreichischer Regierungsbeitrag BMBWF 254.355 
BMBWF (Postgraduate-Stipendien)  350.000 
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BMBWF – Postgraduate Stipendien – Reserven Vor-
jahre  112.574 

BMBWF Fulbright-Mach Postgraduate Stipendien 37.800 
BMBWF (US-Fremdsprachenassistent/innen) 40.000 
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Touris-
mus (US-Fremdsprachenassistent/innen)  5.000 

 
 EUR 
US-Regierungsbeitrag 302.926 
US-Regierung – Educational Advising 21.739 
Drittmittel/Partnerschaften  497.250 
Verwaltungsbeiträge  8.696 
Spenden – Fundraising 0 
Entnahmen aus eigenen Mitteln (ERP-Fonds)  234.397 
Gesamtsumme 1,864.737 
 

Gemäß Art. 3 des Abkommens zwischen der österreichischen Bundesregierung und 

der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betreffend die Finanzierung ge-

wisser Erziehungs- und Kulturaustauschprogramme vom 25. Juni 1963, 

BGBl. Nr. 213/1963, erfolgen Zahlungen sowie sonstige Verpflichtungen und sämtli-

che Ausgaben der Österreichisch-Amerikanischen Erziehungskommission in Überein-

stimmung mit dem Jahresbudget. Dieses muss von der österreichischen Bundesregie-

rung und dem Außenministerium der Vereinigten Staaten von Amerika genehmigt 

werden.  

 

Weiters hat die Österreichisch-Amerikanische–Erziehungskommission ihren Ge-

schäftsbericht für das Jahr 2015/2016 zur Kenntnisnahme vorgelegt. 

Gemäß Art. 6 des Abkommens zwischen der österreichischen Bundesregierung und 

der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betreffend die Finanzierung ge-

wisser Erziehungs- und Kulturaustauschprogramme vom 25. Juni 1963, BGBl. Nr. 

213/1963, sind der österreichischen Bundesregierung und dem Außenministerium der 

Vereinigten Staaten von Amerika jährlich in Form und Inhalt geeignete Berichte über 

die Tätigkeit der Österreichisch-Amerikanischen Erziehungskommission vorzulegen. 

 

Der Bericht über die Austauschtätigkeit während des akademischen Jahres 2015/2016 

wird in seiner englischen Fassung der amerikanischen Bundesregierung, Bureau for 

Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of State, in Washington, D.C., 

übermittelt.  
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Im Einvernehmen der Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres und der 

Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus stelle ich den  

 

A n t r a g, 

 

1.) 

die Bundesregierung wolle gemäß Art. 3 des genannten Abkommens zwischen der 

österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten Staaten von 

Amerika betreffend die Finanzierung gewisser Erziehungs- und Kulturaus-

tauschprogramme vom 25. Juni 1963, BGBl. Nr. 213/1963, das beiliegende Jahres-

budget des Programmjahres 2018/2019 in der Höhe von € 1,864.737,-- grundsätzlich 

genehmigen. 

 

 
2.)  

 
die Bundesregierung wolle gemäß Art. 6 des genannten Abkommens den beiliegenden 

Geschäftsbericht der Österreichisch-Amerikanischen Erziehungskommission über das 

Studienjahr 2015/2016 zur Kenntnis nehmen. 

 
 

Wien, am 11. Jänner 2018 

Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anlage 


